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§ 1 Einleitung

A. Hinführung zum Thema

Beleidigungen, Diffamierungen und Anfeindungen gab es schon immer, aber 
Beleidigungen, Diffamierungen und Anfeindungen, die im Alleinsein geäußert und 
zugleich von unzählig vielen gelesen werden können, sind ein neues Phänomen 
des digitalen Zeitalters. Die Möglichkeit dieser raschen Verbreitung bieten soziale 
Netzwerke, die Anfang 2024 von 81 % der Deutschen genutzt wurden.1 Hierüber 
können Inhalte anonym und von überall hochgeladen und dann von bekannten 
und unbekannten Dritten gelesen, geteilt, gelikt oder kommentiert werden. Die 
Verfasser:innen kennen die adressierte Person häufig nicht, müssen keine Stimme 
erheben, um gehört zu werden und ihrem potenziellen „Opfer“ nicht in die Augen 
schauen – sie brauchen allein einen Internetzugang. Die betroffene Person hingegen 
kann nur erschwert gegen Löschungen vorgehen, hat keinen räumlichen Rückzugs-
ort und muss damit rechnen, dass Freund:innen, Familie und Arbeitskolleg:innen 
die Inhalte sehen, was nicht selten zu psychischen und physischen Problemen bei 
den Adressierten führt.

Dieses Phänomen fällt unter den Begriff „Hass im Netz“ und ist in allen drei 
Rechtsgebieten von Bedeutung. Die Behandlung von Äußerungen in sozialen 
Netzwerken steht im dauerhaften Spannungsfeld zwischen der Beachtung der 
Meinungsfreiheit der Verfasser:innen (Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG) und der zeit-
gleichen Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Adressierten (Art. 2 
Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG). Zivilrechtlich können sowohl Löschungs-
ansprüche bezüglich bestehender Beiträge als auch Wiederherstellungsansprüche 
bezüglich gelöschter Beiträge gegenüber den Anbieter:innen sozialer Netzwerke 
geltend gemacht werden.

Maßgebend ist in dieser Arbeit vor allem aber die Behandlung im Strafrecht. Die 
ständige Debatte befasst sich hier besonders intensiv mit den Folgen strafrechtlich 
relevanter Äußerungen im Netz und thematisiert hierbei die intensive Betroffenheit 
der Adressierten, Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte und Effekte in der gesam-
ten Gesellschaft. Ebendiese Folgen bildeten auch eine wesentliche Grundlage der 
Gesetzesbegründungen zweier Gesetzesinitiativen zum Vorgehen gegen Hass im 

	 1	Neue Daten: Statistiken zur Social-Media-Nutzung in Deutschland, 11. 04. 2024, ab-
rufbar unter: https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland (letzter Abruf: 
04. 03. 2025).

https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland
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Internet2 und stellten wichtige Faktoren dar, die das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Abwägung anführte,3 als es in verschiedenen Verfahren über strafrechtlich 
geahndete Beleidigungen in sozialen Netzwerken zu urteilen hatte.

Inwieweit diese von Beleidigungen in sozialen Netzwerken betroffenen Inter-
essen jedoch mit Hilfe des Strafrechts zu schützen sind und ob sie auch dem / der 
einzelnen Beleidigenden zugerechnet werden können, ist monographisch bislang 
nicht aufgearbeitet. Diese Arbeit hat es daher zum Ziel, die von Beleidigungen in 
sozialen Netzwerken betroffenen Interessen aus strafrechtsdogmatischer Sicht ein-
zuordnen. Dabei wird es auf die Frage nach der Funktion des geschützten Rechts-
guts und in diesem Rahmen auf die Rechtsgutsqualität derjenigen Positionen an-
kommen, die durch entsprechende Handlungen potenziell betroffen sind. Darüber 
hinaus sollen die Möglichkeiten passender Deliktsstrukturen durch § 185 StGB de 
lege lata für diese Rechtsgüter kritisch untersucht und ein Vorschlag für § 185 StGB 
de lege ferenda gemacht werden.

B. Gang der Untersuchung

Im Rahmen des folgenden Kapitels (§ 2) werden zunächst die Grundpfeiler zu 
den Funktionen, der rechtlichen Einordnung und der Nutzung sozialer Netzwerke 
in der Gesellschaft gelegt, bevor in § 3 das Phänomen „Hass im Netz“ begrifflich 
und empirisch aufgearbeitet wird und dessen Ursachen erörtert werden. In diesem 
Kapitel erfolgt zudem eine strafrechtliche Einordnung von Hass im Netz und eine 
Darstellung der gesetzgeberischen und richterlichen Reaktionen hierauf. Hier fin-
det zudem die Präzisierung des Themas auf öffentlich zugängliche Beleidigungen 
in sozialen Netzwerken i. S. v. § 185 Hs. 2 Alt. 1 StGB statt.

Nachdem durch diese Vorüberlegungen der Kontext der Arbeit aufgezeigt wurde, 
werden die in Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung vorgebrachten Folgen 
von öffentlich zugänglichen Beleidigungen in sozialen Netzwerken aufgearbeitet 
(§ 4). Nach einer Erörterung der Rolle eines systemkritischen Rechtsgutsverständ-
nisses gilt es dann, diese betroffenen Interessen auf ihre Rechtsgutsqualität hin zu 

	 2	Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 
in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) vom 05. 04. 2017, abrufbar unter: 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_NetzDG.pdf?__
blob=​publicationFile&v=3 (letzter Abruf: 04. 03. 2025) (im Folgenden: RegE NetzDG); Refe-
rentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Gesetz zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 19. 12. 2019, abrufbar unter: 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_Bekaempfung​
Hatespeech.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (letzter Abruf: 04. 03. 2025) (im Folgenden: 
RefE Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität).
	 3	BVerfG, Beschluss v. 19. 05. 2020, 1 BvR 2397/19, NJW 2020, 2622; BVerfG, Beschluss 
v. 19. 05. 2020, 1 BvR 1094/19, NJW 2020, 2631; BVerfG, Beschluss v. 19. 05. 2020, 1 BvR 
2459/19, NJW 2020, 2629; BVerfG, Beschluss v. 19. 05. 2020, 1 BvR 362/18, NJW 2020, 2636.

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_NetzDG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_BekaempfungHatespeech.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_BekaempfungHatespeech.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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untersuchen (§ 5) und so die Frage zu beantworten, ob ihnen überhaupt strafrecht-
liche Relevanz zugeschrieben werden kann. Hierbei wird unter anderem besonderes 
Augenmerk auf die Anforderungen eines Kollektivrechtsguts gelegt.

Die weitere Untersuchung widmet sich der Frage, inwiefern die ausgemachten 
Rechtsgüter von dem Qualifikationsmerkmal „öffentlich“ des § 185 Hs. 2 Alt. 1 
StGB erfasst werden können (§ 6). Dabei wird besonders das Einbeziehen des An-
schlussverhaltens Dritter etwa in Form von Liken, Teilen oder Kommentieren be-
rücksichtigt, aber unabhängige Beleidigungen durch Dritte werden eingeordnet.

Im Anschluss daran wird untersucht, wie § 185 StGB de lege ferenda auszu-
gestalten ist und ein Gesetzesvorschlag gemacht (§ 7). Dafür wird zum einen das 
Unrecht der weiteren Qualifikationen des § 185 Hs. 2 StGB mit dem Unrecht von 
öffentlich zugänglichen Beleidigungen in sozialen Netzwerken verglichen, um 
die bisherige Ausgestaltung der Qualifikationen des § 185 Hs.  2 StGB kritisch 
zu hinterfragen. Zum anderen wird die Einführung weiterer strafschärfender Tat
bestandsmerkmale zum Schutz derjenigen Rechtsgüter untersucht, die bislang nicht 
durch § 185 Hs. 2 Alt. 1 StGB geschützt werden. Im Zuge dieser Überlegungen 
wird auch die Entkriminalisierung des Grunddeliktes thematisiert. Abgeschlossen 
wird die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung (§ 8).


